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1.0 Vorbemerkung 

Die Mitgliedsgemeinde Müden (Aller) liegt im Westen des Landkreises Gifhorn im Ein-
zugsbereich der Städte Gifhorn, Wolfsburg, Celle und Braunschweig. Die Gemeinde 
ist Teil der Samtgemeinde Meinersen. 

Der Hauptort der Mitgliedsgemeinde Müden (Aller) zählt mit rd. 2.520 Einwohnern 
(Stand: 01.07.2021) zu den großen Ortschaften der Samtgemeinde. Als Hauptort der 
Mitgliedsgemeinde Müden (Aller) sind hier zentrale Einrichtungen wie Grundschule und 
Bürgerhaus vorhanden. Neben der ausgeprägten Wohnfunktion des Ortes finden sich 
vielfältige gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzungen im Ortszentrum. Die Mit-
gliedsgemeinde Müden (Aller) zählt rd. 5.300 Einwohner (Stand: 01.07.2021).  

Über die Landesstraßen L 283 und L 299 sowie Kreisstraßen K 35, K 39, K 40, K 41 
und K 48 besitzt die Mitgliedsgemeinde Anschluss an das regionale und überregionale 
Straßenverkehrsnetz. Im Süden des Mitgliedsgemeindegebietes verläuft die Bundes-
straße B 188. Die weitere Einbindung erfolgt über das übrige klassifizierte Straßennetz. 
Eine Zustiegsmöglichkeit zum schienengebundenen, öffentlichen Personennahverkehr 
besteht im Mitgliedsgemeindegebiet nicht. In den Nachbargemeinden Meinersen und 
Leiferde wird der Zugang zum Regional-Express (Hannover-Wolfsburg) durch die Hal-
tepunkte Meinersen und Leiferde ermöglicht. Die Einbindung in den öffentlichen Nah-
verkehr auf Ebene der Gemeinde erfolgt durch rd. ein halbes Dutzend Buslinien. 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan "Pollschierskamp", 3. Änderung und Erweite-
rung mit örtlicher Bauvorschrift soll an die bebaute Ortslage von Müden (Aller) angren-
zend eine Siedlungserweiterung für neue Wohnbebauung ermöglicht werden. Gleich-
zeitig wird ein Teil der bereits bebauten Ortslage in Geltungsbereich aufgenommen, 
um dort eine Nachverdichtung zu ermöglichen.  

 

1.1 Landes- und regionalplanerische Einordnung; Ziele der Raumordnung 

Die Mitgliedsgemeinde Müden (Aller) liegt im Westen des Landkreises Gifhorn im Ein-
zugsbereich der Städte Gifhorn, Wolfsburg, Celle und Braunschweig. Die Gemeinde 
ist Teil der Samtgemeinde Meinersen. Nach landesplanerischer Einordnung1) befindet 
sich die Gemeinde Müden (Aller) in der ländlichen Region. 

Nach regionalen Zielvorgaben (RROP)2) hat die Ortschaft Müden (Aller) eine grund-
zentrale Teilfunktion zur Unterstützung eines Grundzentrums bei der Bereitstellung von 
zentralen Einrichtungen zur Deckung des allgemeinen täglichen Grundbedarfs zu er-
füllen.  

Der Ort Meinersen nimmt die Funktion des Grundzentrums wahr; den Orten Leiferde 
und Müden (Aller) werden grundzentrale Teilfunktionen innerhalb der Samtgemeinde 
Meinersen zugewiesen. 

Die Ortsteile Müden (Aller) und Meinersen der jeweiligen gleichnamigen Mitgliedsge-
meinden sind zusätzlich der besonderen Entwicklungsaufgabe "Erholung" zugeordnet. 

Die Siedlungsbereiche sind so zu entwickeln, dass die Bedürfnisse der Bevölkerung 
insbesondere in den Bereichen Wohnen, Versorgung, Freizeit, Erholung und Fremden-
verkehr und die Erfordernisse der örtlichen gewerblichen Wirtschaft sowie der Land- 
und Forstwirtschaft berücksichtigt werden. 

                                            
1) Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008, letzte Änderung 2017 (LROP) 
2) Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008 
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Über die Landesstraßen L 283 und L 299 sowie Kreisstraßen K 35, K 39, K 40, K 41 
und K 48 besitzt die Mitgliedsgemeinde Anschluss an das regionale und überregionale 
Straßenverkehrsnetz. Die weitere Einbindung erfolgt über das übrige klassifizierte Stra-
ßennetz. Der öffentliche Personennahverkehr besteht über ein Busliniennetz. 

Die Mitgliedsgemeinde Müden (Aller) hat rd. 5.320 Einwohner (Stand: 01.07.2021). Der 
Hauptort Müden (Aller) zählt mit rd. 2.500 Einwohnern (Stand: 01.07.2021) zu den gro-
ßen Ortschaften der Samtgemeinde. Als solcher stellt er in der Mitgliedsgemeinde Mü-
den (Aller) zentrale Einrichtungen wie Grundschule und Bürgerhaus zur Verfügung. 
Neben der ausgeprägten Wohnfunktion des Ortes finden sich vielfältige gewerbliche 
und landwirtschaftliche Nutzungen im Ortszentrum. 

Der Bebauungsplan betrifft Flächen am Nordrand des bebauten Siedlungsbereichs von 
Müden (Aller). Ziel der Planung ist es, für den Geltungsbereich Wohnnutzungen (von 
insgesamt 2,21 ha) zu ermöglichen. Die südliche Fläche ist im wirksamen Flächennut-
zungsplan als Wohnbaufläche dargestellt. Der nördliche Teil wird nach dem Abschluss 
der Planung im Rahmen der Berichtigung angepasst. 

Der Regionalverband Großraum Braunschweig setzt als Träger der Regionalplanung 
für den "Inneren Bedarf" 3,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner/ Jahr an. Bezogen 
auf die Einwohner von Müden (Aller) entspricht das einem Bedarf von ca. 9 Wohnein-
heiten pro Jahr. Für den Zielzeitraum des Bebauungsplanes, der hier mit 5 bis 10 Jah-
ren angenommen wird, ergibt sich somit ein Bedarf an 45 bis 90 Wohneinheiten. Zur 
Deckung des Wohnbaulandbedarfs werden mit der vorliegenden Planung ca. 
28 Wohngrundstücke angeboten, sodass der kurz- bis mittelfristige Bedarf zur Entwick-
lung eines Baugebietes abgedeckt wird. 

Der südliche Teilbereich wird bisher als Gärtnerei genutzt. Dort befindet sich auch die 
Baumschule. Der nördliche Teil wird landwirtschaftlich genutzt und grenzt an die vor-
handenen Siedlungskörper an. 

Das Plangebiet ist als bauleitplanerisch gesicherter Bereich im Regionalen Raumord-
nungsprogramm ausgewiesen. Darüber hinaus bestehen keine regionalplanerischen 
Vorgaben.  

Die Aller ist mit ihrem Niederungsbereich als Vorranggebiet für den Hochwasser-schutz 
(III 2.5.4 (4)) mit regional bedeutsamem Wanderweg (III 2.4. (12)/(13)) festgelegt; Vor-
behaltsgebiet für Natur und Landschaft (III 1.4 (9)), Erholung (III 2.4 (5)) und das Natura 
2000/ Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) "Aller (mit Barnbruch), untere Leine, 
untere Oker" (EU-Kennzahl 3021-331) ergänzen die Festlegungen. 

Im Vorfeld der Planung wurden Standortalternativen sowie Möglichkeiten der Innenent-
wicklung zur Befriedigung der Nachfrage nach Wohngrundstücken in Müden (Aller) von 
der Gemeinde intensiv geprüft. Bei der Planung handelt es sich um eine konkrete 
Nachfrage. Im Rahmen der Planung soll eine Nachnutzung der alten Gärtnerei gewähr-
leistet werden. Daher ist die Inanspruchnahme der bereits in der wirksamen Fassung 
des Flächennutzungsplans als Wohnbaufläche ausgewiesenen Flächen nicht vermeid-
bar.  

Den geplanten Flächen werden durch die Bodenkarten des Landesamtes für Bergbau, 
Energie und Geologie nur ein geringes landwirtschaftliches Ertragspotential zugestan-
den - um besonders wertvolle Ackerflächen im Sinne der Produktivität handelt es sich 
somit nicht. Eine besondere Funktion der Landwirtschaftsflächen aufgrund der Kultur-
landschaftspflege, dem Bodenschutz oder aus regionalwirtschaftlichen Gründen ist für 
den Geltungsbereich nicht erkennbar, da es sich um intensive Agrarnutzungen handelt. 
Die Gemeinde sieht die Planung insofern als an die Ziele der Raumordnung angepasst 
an (gem. § 1 Abs. 4 BauGB). 
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Der Nahverkehrsplan 2020 für den Großraum Braunschweig (NVP)3) macht in Kapitel 
C 2.2 Ausführungen zur ÖPNV-Erschließung: 

Siedlungsentwicklungen abseits der ÖPNV-Bedienungsachsen benötigen eine kosten-
intensive Erschließung, um attraktive ÖPNV-Verbindungen anzubieten. Der ÖPNV ist 
in diesen Fällen meistens nicht wirtschaftlich zu betreiben. Aus Sicht des ÖPNV sind 
diese Siedlungsentwicklungen zu vermeiden und etwaige Kostendeckungsfehlbeträge 
für ein gewünschtes Bedienungsangebot bei der Erschließungsplanung bzw. Abwä-
gung zu berücksichtigen. 

Neue Baugebiete und andere verkehrserzeugende Einrichtungen sollen daher aus 
Sicht des ÖPNV dort entstehen, wo vorhandene oder geplante Eisenbahn-, Stadt-
bahn- oder Buslinien und Stationen bzw. Haltestellen die Gebiete erschließen können. 
Dadurch erhöht sich der Anreiz, den ÖPNV zu nutzen, die Städte und Gemeinden wür-
den so vom Pkw-Verkehr entlastet und die Wirtschaftlichkeit des ÖPNV verbessert. Die 
Erfahrung zeigt, dass Größenordnungen für einen Erschließungsradius für Stadtbahn- 
und Bushaltestellen bzw. Stationen von 300 – 500 m für den fußläufigen Einzugsbe-
reich und bis zu 3 km für eine Erschließung mit dem (konventionellen) Fahrrad akzep-
tiert werden. Darüber hinaus können Zubringerverkehre des ÖPNV, elektrisch betrie-
bene Fahrräder sowie P+R und B+R den Einzugsbereich erweitern. Die mit Abstand 
meisten Fahrgäste kommen aus dem fußläufigen Bereich. 

Die Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr ist durch das Busliniennetz mit 
einer Haltestelle in einer Entfernung von ca. 100 m am "Schusterskamp" gewährleistet. 
Das Busangebot besteht aus einer Linie: 157 ((Müden (Aller) – VW-Werk)). 

 

1.2 Entwicklung des Plans/ Rechtslage 

Die Samtgemeinde Meinersen besitzt einen wirksamen Flächennutzungsplan in seiner 
Urfassung von 1977, der für den südlichen Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes 
Wohnbaufläche darstellt. Der nördliche Teil ist derzeit als Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Sportplatz dargestellt. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll entspre-
chend der vorgesehenen Nutzung ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. 
Um das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB einzuhalten, wird für den nördli-
chen Teilbereich der Flächennutzungsplan nach Abschluss des Bebauungsplans im 
Rahmen der Berichtigung angepasst.  

Für den südlichen Teilbereich ist der Bebauungsplan "Pollschierskamp" aus dem Jahre 
1970 geltend. Der Urplan setzt für das Areal ein allgemeines Wohngebiet mit enger 
Bebauung, maximal zulässigen Eingeschossen und Grundflächenzahl von 0,1 fest.  

Im Rahmen der 1. Änderung wurde im Jahre 1972 für den mittleren Teil des Gebietes 
die Gebäudestellung geändert.  

Mit Festsetzungen der 2. Änderung aus dem Jahre 2014 wurden für ein Grundstück an 
der Triftstraße die Baugrenzen flexibler gefasst. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, 
eine Wohnnutzung zu entwickeln. 

Bei dem nördlichen Teilbereich handelt es sich um bisher ungeplante Flächen im Au-
ßenbereich. Es handelt sich um die erstmalige Bebauung und deren Einbeziehung in 
den Siedlungskörper. Die Fläche beträgt rd. 0,99 ha. Dabei unterschreitet die zulässige 

                                            
3) Nahverkehrsplan für den Großraum Braunschweig 2020  
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Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO von rd. 0,39 ha den in §13b BauGB 
genannten Grenzwert von 10.000 m² deutlich.  

Bei dem südlichen Teilbereich handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenent-
wicklung nach § 13a BauGB. Hiermit werden rd. 1,22 ha überplant. Dabei wird der 
zulässige Grenzwert für die Versiegelung von 20.000 m² nicht überschritten.  

Neue angrenzende Bebauungspläne, die in die Grundfläche mit einzubeziehen wären, 
sind wegen der mittelfristigen Bedarfsentwicklung für die Eigenentwicklung in Müden 
(Aller) durch diesen Bebauungsplan nicht absehbar.  

Des Weiteren bereitet der Plan keine Vorhaben vor, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter ("die Erhal-
tungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes") be-
stehen wegen der zentralen umbauten Lage und des Fehlens von Natura 2000-Gebie-
ten im Umfeld ebenfalls offensichtlich nicht. Wegen der Festsetzung eines allgemeinen 
Wohngebietes (WA) sind bei der Planung auch keine Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten. Im unmittelbaren Umfeld bestehen solche An-
lagen auch nicht. 

Als Bebauungsplan, der die o. g. Kriterien erfüllt, erfolgt die Planaufstellung gem. § 13b 
BauGB und nach § 13a BauGB. Gemäß § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 3 
Satz 1 BauGB wird dabei auf eine Umweltprüfung verzichtet; die Begründung enthält 
folglich auch keinen Umweltbericht im Sinne von § 2a BauGB. Unabhängig davon wer-
den die erkennbar betroffenen Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB im Auf-
stellungsverfahren abgehandelt. 

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln. Die Samtgemeinde Meinersen besitzt einen Flächennutzungsplan, der 
den nördlichen Planbereich des Bebauungsplans gem. § 1 Abs. 1 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) als Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sportplatz darstellt. Die 
durch den Bebauungsplan vorbereitete Abweichung in Form eines allgemeinen Wohn-
gebiets (WA) gem. § 4 BauNVO, wird den gesetzlichen Möglichkeiten folgend (§ 13a 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB) im Rahmen einer Berichtigung des Flächennutzungsplans 
nach Rechtskraft des Bebauungsplans angepasst, so dass dem vorgenannten Ent-
wicklungsgebot entsprochen wird. Der Flächennutzungsplan wird hier in Richtung Nor-
den auf eine Wohnbaufläche (W) berichtigt werden.  

 

1.3 Notwendigkeit der Planaufstellung; Ziele, Zwecke und Auswirkungen des Bebau-
ungsplans 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist notwendig, um die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für ein neues Wohngebiet im Müden (Aller) zu schaffen, das zur De-
ckung der örtlichen Wohnbaulandnachfrage (Eigenentwicklung) dient.  

Zur Vermeidung und Minimierung der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flä-
chen im Sinne von § 1a Abs. 2 BauGB greift die Baugebietsentwicklung bei der Er-
schließung auf die bisher nur einseitig für die Erschließung genutzte Straße "Schus-
terskamp". 
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Die Festsetzung eines Wohngebietes wirkt sich bezogen auf die Umsetzungsstrategie 
"Gender Mainstreaming" im Grundsatz in gleicher Weise auf die verschiedenen Bevöl-
kerungsgruppen zugunsten der Schaffung von Wohnraum aus.  

 

 

2.0 Planinhalt/ Begründung 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird der Nachfrage nach Wohnraum Rechnung 
getragen und im Norden der bebauten Ortslage von Müden (Aller) am "Schusterskamp" 
ein Baugebiet entwickelt werden.  

Bei dem nördlichen Teilbereich handelt es sich gem. §13b BauGB um die Einbeziehung 
der Außenbereichsflächen in Siedlungsbereich. Mit dem südlichen Teilbereich soll 
gem. § 13a BauGB eine Nachverdichtung planungsrechtlich vorbereitet werden. Hier-
bei handelt es sich um eine Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans.   

 

2.1 Baugebiet  

- Allgemeine Wohngebiete gem. § 4 BauNVO 

Der Planungsabsicht folgend, Flächen für die Wohnentwicklung bereitzustellen, be-
stimmt der Bebauungsplan die Art der baulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet 
(WA) gem. § 4 BauNVO. Die Gebietskategorie "allgemeines Wohngebiet" berücksich-
tigt dabei einerseits die Wohnfunktion, andererseits die dörflich gemischte Lage im 
Ortskern von Müden (Aller) mit hier ansässigen landwirtschaftlichen Betrieben und der 
unmittelbaren Lage an landwirtschaftlichen Flächen. Die damit einhergehenden, für 
eine dörfliche Lage üblichen Störwirkungen, wären bspw. mit denen eines "reinen 
Wohngebiets" (WR) gem. § 3 BauNVO nicht zu vereinbaren. Die Gebietskategorie "all-
gemeines Wohngebiet" ermöglicht aber auch den künftigen Bewohnern ihr Wohnum-
feld, bspw. in Form einer nicht störenden Kleintierhaltung, dörflicher auszurichten. 

Im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden werden die Grundflächen-
zahlen (GRZ) zur sinnvollen Bebauungsstruktur mit 0,4 ermöglicht. Gem. § 19 Abs. 4 
BauNVO sind hiermit Gesamtversiegelungen auf den Grundstücken durch Haupt- und 
Nebenanlagen, Garagen, Stellplätzen und Zufahrten usw. auf bis zu 60 % möglich. 
Gemäß § 9 Abs. 4 darf im Bereich der internen Erschließungswege die zulässige 
Grundflächenzahl auf bis zu 1,0 überschritten werden. Somit können die Grundstücke 
effizient genutzt und der Eingriff an anderer Stelle vermieden werden. 

Im gesamten Plangebiet wird die offene Bauweise vorgesehen. Insoweit ist die Errich-
tung sowohl von Mehrfamilienhäusern als auch von Einzel- oder Doppelhäusern und 
Reihenhäusern zulässig. Da diese Festsetzung allerdings auch erlaubt, mehrere Woh-
nungen in einem Einzelhaus unterzubringen, solange das Gebäude eine Gesamtlänge 
von 50 m auf einem Grundstück unterschreitet, werden weitergehende Regelungen zur 
Mindestgrundstücksgröße und zur Anzahl der Wohnungen getroffen. In Bezug auf die 
in der Ortslage vorhandene Bebauung wird eine Mindestgrundstücksgröße für jede 
Wohneinheit für Einzelhäuser von 600 m², für Doppelhäuser bei 300 m² und 250 m² für 
Reihenhäuser festgelegt. Bei Mehrfamilienhäusern wird lediglich eine Mindestgrund-
stücksgröße von 900 m² geregelt. Dabei wird auf eine Beschränkung der Wohnungs-
anzahl verzichtet, um dort eine hohe Flexibilität bei der Umsetzung zu gewährleisten. 
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Um darüber hinaus eine flexible Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen, werden 
die Baugrenzen als ein großes Baufenster gefasst. Lediglich zu den öffentlichen Ver-
kehrswegen wird eine Baugrenze mit 5,00 m festgesetzt. Den Bauherren soll damit 
eine möglichst große Flexibilität bei der Ausnutzung ihrer Grundstücke auch für die 
Hauptanlagen gewährt werden. Belange des Landesbauordnungs- und Nachbar-
schaftsrechts sind in diesem Rahmen aber weiterhin zu beachten und vorrangig. Um 
den Straßenraum der vorhandenen und geplanten Wege nicht durch Nebenanlagen 
zu beeinträchtigen, die eine vergleichbare Wirkung wie Hauptanlagen aufweisen, wird 
für Garagen, Carports etc. ein Mindestabstand von 3,00 m zur öffentlichen Straße und 
inneren Verkehrserschließung vorgeschrieben. So wird für ein attraktives Ortsbild und 
einen angemessenen Straßenraum Sorge getragen.  

Um eine angemessene Ein- und Durchgrünung des Quartiers am Ortsrand zu gewähr-
leisten, wird darüber hinaus festgelegt, dass je Baugrundstück ein großkroniger Laub-
baum oder ein hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen ist. Des Weiteren erfolgt ein Hin-
weis, dass Grundstücksflächen, soweit sie nicht für andere zulässige Nutzungen erfor-
derlich sind, als Grünflächen auszubilden sind. Ziel dieser Festsetzung ist der Aus-
schluss u. a. von Schotterflächen und nicht erforderlichen Versiegelung der privaten 
Grundstücksflächen. 

- Allgemeines Wohngebiet 1 gem. § 4 BauNVO (Plangeltungsbereich 1) 

Im Sinne der Intention der Gemeinde, dem Bedarf an Wohnraum nachzukommen, soll 
im nördlichen Teilbereich des Plangebietes überwiegend Mehrfamilienhausbebauung 
errichtet werden. Dementsprechend wird dort eine zweigeschossige Bebauung und 
eine GRZ von 0,4 zugelassen. Mit der zulässigen Überschreitung für Garagen und 
Stellplätze sowie Nebenanlagen können somit innerhalb der allgemeinen Wohngebiete 
maximal rd. 0,43 ha versiegelt werden. Des Weiteren wird eine Traufhöhe von 7,00 m 
und eine Firsthöhe von max. 12,00 m festgesetzt. 

Bei dem vorliegenden Plangeltungsbereich handelt es sich um einen Außenbereich, 
der gem. §13b BauGB an die bebauten Ortsteile angeschlossen werden soll.  

Um die klassische Wohnnutzung zu gewährleisten, werden gem. § 2 Abs. 5 und 6 i. V. 
m. Abs. 9 BauNVO lediglich Wohngebäude und die der Versorgung dienenden Läden 
zulässig. Ausnahmsweise können Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke zugelassen werden.  

Um sicherzustellen, dass der Charakter der neuen Bebauung mit der dörflichen Orts-
lage harmoniert, wird mit dem Bebauungsplan eine örtliche Bauvorschrift aufgestellt, 
die Regelungen zur Gestaltung der Dachdeckung und Dachneigung sowie Außenfas-
saden und Einfriedungen beinhalten. 

- Allgemeines Wohngebiet 2 gem. § 4 BauNVO (Plangeltungsbereich 1) 

Innerhalb des allgemeines Wohngebietes 2 sollen entsprechend dem dörflichen Cha-
rakter der Umgebung Einfamilienhäuser im Fachwerkstil errichtet werden. Hierfür wird 
ebenfalls eine Traufhöhe von 7,00 m festgesetzt, allerdings mit einer Firsthöhe von 
9,00 m und eingeschossiger Bebauung. Innerhalb des Gebietes darf max. 0,16 ha ver-
siegelt werden.  

Analog zu WA1 werden lediglich Wohngebäude und die der Versorgung dienenden 
Läden zulässig. Ausnahmsweise können Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke zugelassen werden. 
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- Allgemeines Wohngebiet 3 gem. § 4 BauNVO (Plangeltungsbereich 2) 

Mit Blick auf nachbarschützende Belange wie gegenseitige Verschattungen wird die 
Höhe der baulichen Entwicklung über die Festsetzung einer maximal zulässigen Trauf-
höhe von 7,00 m und einer Firsthöhe von 9,00 für maximal zweigeschossige Bebauung 
begrenzt. Hiervon ausgenommen sind Gauben und Zwerchgiebel. Eine Überschreitung 
durch technische Anlagen wie Aufzugsschächte, Antennenanlagen, Schornsteine etc. 
ist zulässig. Um die möglichst flexible Bauweise zu ermöglichen, werden für das Bau-
gebiet WA3 keine besonderen örtlichen Bauvorschriften für die Gestaltung der Dach-
deckung und Außenfassaden vorgenommen. Dabei wird lediglich die Dachneigung für 
zweigeschossige Bebauung definiert. Insofern sind für die Hauptgebäude nicht ge-
neigte Dächer mit einer beidseitig gleichen Dachneigung von 15° bis max. 20° zulässig. 
Des Weiteren werden ortsübliche Vorgaben zur Gestaltung der Einfriedungen getrof-
fen. 

 

2.2 Erschließung  

- Straßenverkehrs- und Wegeflächen 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt vom Schusterskamp und weiter über eine 
private Erschließung. Dabei wird vorgesehen, dass die zulässige Grundflächenzahl in-
nerhalb der Verkehrswege auf bis zu 1,0 überschritten werden darf. 

Der Ausbau der neuen Planstraßen ist nach der Richtlinie zum Ausbau von Straßen 
(RASt 06) vorgesehen.  

- Park- und Stellplatzflächen 

Notwendige Stellplätze sind innerhalb der Baugebiete in Form von Garagen oder Stell-
plätzen auf den privaten Grundstücken nach den Vorgaben der NBauO nachzuweisen. 

- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Die nächstliegende Bushaltestelle befindet sich am Schusterskamp in einer Entfernung 
von ca. 100 m. Das Plangebiet liegt damit im fußläufigen Radius bestehender Halte-
punkte. Das Busangebot besteht aus einer Linie: 157 (Müden (Aller) – VW-Werk). 

- Technische Infrastruktur 

Die Flächen können durch Erweiterungen in die vorhandenen Ver- und Entsorgungs-
netze eingebunden werden. 

 

2.3 Ver- und Entsorgung 

Die Müllentsorgung erfolgt über den Landkreis Gifhorn. Anwohner bzw. Nutzer von 
Grundstücken, die nicht direkt durch die Müllabfuhr angefahren werden können, haben 
ihre Müllbehälter rechtzeitig an den Tagen der Müllabfuhr (spätestens bis 6.00 Uhr) im 
Bereich der öffentlichen Straße dort bereitzustellen, wo die Schwerlastfahrzeuge der 
Müllabfuhr ungehindert an- und abfahren können und nach erfolgter Entleerung wieder 
auf ihr Grundstück zurückzuholen. Ggf. sind Standplätze für die Müllbehälter oder- sä-
cke einzurichten. 

Für die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist die Einbindung in die in der Ortslage 
vorhandenen Verbundnetze für Wasser, elektrische Energie, Telekommunikation etc. 
vorhanden und wird im erforderlichen Umfang erweitert. Die Wasserversorgung erfolgt 
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über das vom Wasserverband Gifhorn betriebene Trinkwassernetz. Die Schmutzwas-
serentsorgung obliegt ebenfalls dem Wasserverband Gifhorn und wird Richtung Trift-
straße abgeleitet.  

Auf den privaten Grundstücken ist das anfallende Niederschlagswasser durch geeig-
nete Maßnahmen auf dem jeweiligen Grundstück zurückzuhalten. Nicht verunreinigtes 
Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu verdunsten, zu versickern oder nach 
Verwendung als Brauchwasser dem Schmutzwassersammler zuzuführen.  

Eine Ableitung von Niederschlagswasser auf öffentliche Flächen ist generell unzuläs-
sig. Der Investor ist bereits im Gespräch mit dem Wasserverband Gifhorn und ein ab-
gestimmtes Entwässerungskonzept liegt vor. Der Vertrag wird nach der Rechtskraft der 
Planung unterschrieben. 

 

2.4 Bodenschutz/ Baugrund/ Topographie 

Grundsätzlich gilt, dass durch die Planung eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre-
chende Bodennutzung gewährleistet werden muss, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern ist und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sind 
(§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB). 

Zudem gilt, dass gem. § 202 BauGB Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung 
baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche 
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung (z. B. Bei-
mengung von Baurückständen, Metallen, chemischen Stoffen, Schlacken) oder Ver-
geudung (z. B. Auffüllen der Baugrube, Verwendung als nicht bepflanzbarer Unter-
grund) zu schützen ist. Diesem Erfordernis ist im Rahmen der Baugenehmigung/ Bau-
anzeige bzw. Realisierung Rechnung zu tragen. 

Der südliche Teilbereich ist derzeit überwiegend bebaut und stellt sich als Gärtnerei 
und Baumschule dar. Der nördliche Teil wird landwirtschaftlich genutzt. 

Entsprechend des vorliegenden Baugrundgutachtes4) liegt im gesamten Planbereich 
unterhalb der Mutterbodenschicht ab Tiefen von 0,7 m bis zu 1,4 m schluffiger, torfiger 
Sand vor. Ab 1,4 m befindet sich schluffiger Sand. Der Grundwasserstand im Novem-
ber 2018 wurde in einer Tiefe von rd. 1,3 m bis 2,1 m unter der Geländeoberkante 
(GOK) angetroffen. Nach Aussage des Gutachtens ist für die Dimensionierung von 
Versickerungsanlagen ein mittlerer höchster Grundwasserstand von 48,0 mNN anzu-
nehmen. Nach DWA-A 138 kann im begründeten Ausnahmefall eine Mächtigkeit des 
Sickerraumes von < 1 m vertreten werden, wenn unbedenkliche Niederschlagsabflüsse 
und eine geringe stoffliche Belastung der Niederschlagsabflüsse gegeben sind. Die 
Unbedenklichkeit ist gegeben, wenn die Dachflächen ohne Verwendung von unbe-
schichteten Metallen hergestellt werden oder wenn es sich um Terrassenflächen han-
delt. 

Eine dezentrale Regenwasserversickerung ist nur bei Verwendung von flachen Versi-
ckerungsanlagen eingeschränkt möglich. Eine Beeinträchtigung der Erdarbeiten durch 
anstehendes Grund- oder Stauwasser ist für flach gegründete Gebäude zunächst nicht 
zu erwarten. Für den Bau von tieferliegenden Bauteilen (z.B. Kellergeschosse oder 

                                            
4)  Allgemeine Baugrunduntersuchung Bebaubarkeitsprüfung Baugebiet Müden/Aller "Alte Gärt-

nerei" Geotechnische Voruntersuchung, Projekt-Nr.: 21P203, Böker und Partner, Hannover, 
01.04.2021 
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Kanalbau) kann je nach Jahreszeit und konkretem Standort eine temporäre Grundwas-
serabsenkung erforderlich werden. Es sind eine Geländeanhebung und eine großflä-
chige Dimensionierung der Versickerungsanlagen erforderlich. 

Gründungsarbeiten können voraussichtlich über geböschte Baugruben nach DIN 4124 
erfolgen. Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit darf bei den festgestellten 
Baugrundverhältnissen der Böschungswinkel von 45° nicht überschritten werden. 

 

2.5 Immissionsschutz 

Der Planbereich grenzt im Nordwesten unmittelbar an die Turnhalle. Insofern besteht 
eine Vorbelastung durch Sportlärm für das Baugebiet. Darüber hinaus sollen Aussagen 
zu der zu erwartenden Immissionsbelastung durch die Nutzung des angrenzenden 
Feuerwehrstandortes der Feuerwehr Müden/ Dieckhorst gemacht werden. Die Beurtei-
lung der durch die Feuerwehr zu erwartende Geräuschbelastung erfolgt in Anlehnung 
an die TA Lärm. 

Zwecks Beurteilung der Lärmeinflüsse wurde ein schalltechnisches Gutachten 5) er-
stellt. Relevante Vorbelastungen durch Sportlärm liegen für die Nachbarschaft nach 
Aussage des Schallgutachters nicht vor.  

Die Beurteilung der Geräuschsituation im Rahmen des Bauleitverfahrens erfolgt auf 
Grundlage der VVBBauG i.V. mit Beiblatt 1 zu DIN 18005. Darüber hinaus werden die 
Regelungen der 18. BImSchV bzw. der TA Lärm beachtet. 

Die Nutzungsintensitäten der Sporthalle wurden bei der Gemeinde erfragt und stellen 
auf die jeweils schalltechnisch ungünstigste Situation an Werktagen (Montag bis Sams-
tag) oder Sonntagen ab. Zusätzlich wurden die Emissionspegel von Parkplatzflächen 
und privaten Veranstaltungen im Vereinsheim berechnet.  

Berechnet wurden die durch die o.g. Geräuschquellen verursachten Mitteilungspegel 
für den Beurteilungszeitraum tags von 6.00 bis 22.00 Uhr und nachts (lauteste Nacht-
stunde). Dabei wurde der Schutzanspruch eines Dorfgebietes vom 55 dB(A) tags und 
45 bzw. 40 dB (A) nachts zu Grunde gelegt.  

Unter Beachtung der Außenbauteile der Sporthalle kann eine nennenswerte Schallab-
strahlung über die Wände bzw. Dachfläche gegenüber den im Bereich der Freiflächen 
auftretenden Geräuschen ausgeschlossen werden. Entsprechend einer Ortsbesichti-
gung kann eine Schallabstrahlung über Fenster (keine direkten Hallenfenster) eben-
falls ausgeschlossen werden. 

Die Berechnung der Emissionspegel des Parkplatzes erfolgt auf der Grundlage der 
Parkplatzlärmstudie. Dabei können die Geräuschemissionen nach dem sogenannten 
zusammengefassten Verfahren bzw. dem Sonderfallverfahren (getrenntes Verfahren) 
ermittelt werden. 

Durch die i.V. mit der Sporthalle stehenden Parkplätze wird sonntags innerhalb der 
Ruhezeit von 13.00-15.00 Uhr der maßgebliche Immissionsrichtwert für ein allgemei-
nes Wohngebiet von: WA-Gebiet IRW (innerh. Ruhezeit) =55 dB(A) sicher unterschrit-
ten. 

Im Hinblick auf die Durchführung eines Feuerwehrübungsbetriebes ist festzustellen, 
dass der gemäß Beiblatt 1 DIN 18005 bzw. TA Lärm zu beachtende Orientierungs- 

                                            
5) Bonk – Maire – Hoppmann: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan "Pollschiers-

kamp" 3 Änd. in Müden, Bericht Nr: 05202/I, Garbsen den 16.06.2021 
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bzw. Immissionsrichtwert von: WA-Gebiet: IRW (tags)= 55 dB(A) im überwiegenden 
Bereich des Plangebietes ebenfalls unterschritten wird. An der nordwestlichen Grenze 
des Plangebietes ist mit einer Immissionsbelastung durch die Nutzung des Feuerwehr-
standortes von 56-57 dB(A) und somit von einer Überschreitung des Richtwertes um 
rd. 2 dB(A) zu rechnen. Im übrigen Plangebiet wird der maßgebliche Immissionsricht-
wert sicher eingehalten bzw. weit unterschritten. Der kleine Teilbereich, der von einer 
Überschreitung des Immissionsrichtwertes betroffen ist, wird als Abstandsfläche durch 
Baugrenzen zum Schutz der Wohnbebauung ausgebildet. 

In der Nachtzeit wird durch die letzten Pkw-Abfahrten nach 22 Uhr der für WA- Gebiete 
maßgebliche Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwert von: WA-Gebiet: IRW (nachts)= 
40 dB(A) im gesamten Plangebiet sicher eingehalten. Am nordwestlichen Rand des 
Gebietes ist mit einer Immissionsbelastung von bis zu rd. 37 dB(A) und somit einer 
Unterschreitung des maßgeblichen Richtwertes von rd. 3 dB(A) auszugehen. 

 

2.6 Brandschutz 

Es ist beabsichtigt, die Belange des Brandschutzes einvernehmlich mit der örtlichen 
Feuerwehr bzw. dem zuständigen Brandschutzprüfer zu regeln. 

 

2.7 Kampfmittelbeseitigung 

Sollten bei Erdarbeiten Hinweise auf Abwurfkampfmittel aufgefunden werden, so ist 
umgehend das Ordnungsamt, die zuständige Polizeidienststelle oder der Kampfmittel-
beseitigungsdienst zu benachrichtigen. 

 

 

3.0 Umweltbelange 

Das Plangebiet liegt im Südosten der bebauten Ortslage von Müden (Aller) und um-
fasst insgesamt rd. 2,21 ha teils bebauter Fläche und landwirtschaftlich genutzter Be-
reiche. 

Es wurde für das Plangebiet eine Biotoptypenkartierung vorgenommen sowie eine Kar-
tierung der Brutvögel und Fledermausarten 6. Des Weiteren wurde eine Potentialana-
lyse für die Gebäude und Gehölze sowie andere rechtlich relevante Arten und Lebens-
gemeinschaften vorgenommen. 

Die Ergebnisse aus dem Gutachten wurden zur Beurteilungsgrundlage planbedingter 
Eingriffe in naturschutzfachliche Belange, die zu erwarten sind, gemacht. Sie bilden 
zudem die Basis entsprechender Maßnahmen. 

  

                                            
6) Lewatana – Consulting Biologists: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für das Bebauungsplan-

verfahren in Müden Dieckhorst (Aller); August 2021, Rullstorf 
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3.1 Natur und Landschaft 

Der nördliche Teilbereich wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Der südliche Teilbe-
reich ist bereits im wirksamen Bebauungsplan "Pollschierskamp" als allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt und im überwiegenden Teil bebaut. 

Nach Auswertung des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Gifhorn bestehen für 
den Planbereich und seine unmittelbare Umgebung weder Schutzgebiete oder Objekte 
nach dem Naturschutzrecht noch Bereiche oder Objekte, die die Voraussetzung für 
eine Unterschutzstellung nach dem Naturschutzrecht erfüllen. 

Das Plangebiet liegt ca. 550 m nördlich des Natura 2000/ Flora-Fauna-Habitat-Gebiet 
(FFH-Gebiet) "Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker" (EU-Kennzahl 3021-
331). Im Sinne des sparsamen Umganges mit Grund und Boden sowie zur effektiven 
Ausnutzung vorhandener Infrastruktur erachtet die Gemeinde diese geringfügige Er-
weiterung der Wohnbebauung als angemessen. 

Der Plangeltungsbereich ist der naturräumlichen Region des Weser-Aller-Flachland 
zuzuordnen. Rote Liste Region: Tiefland. Das Gebiet umfasst im Bereich des Geltungs-
bereichs 2 nach § 13a BauGB das Gärtnereigrundstück und im Geltungsbereich 1 nach 
§ 13b BauGB im Norden eine Weidefläche, die mit Schafen beweidet wird und Grün-
land. Die Gärtnerei „Linneweh“ wird aktuell noch bewirtschaftet und besteht seit 1955. 

Das Plangebiet wird im Norden durch einen alten Bahndamm begrenzt. Dieser soll als 
Rad- und Fußweg ausgebaut werden. Getrennt werden die beiden Plangeltungsberei-
che vom Schusterskamp. Im Süden grenzt der Gartenweg an die Gärtnerei. Den städ-
tebaulichen Kontext prägt eine dichte Einzel- und Reihenhausbebauung mit relativ 
kleinteiligen Strukturen ohne nennenswerte Biotope. Ausnahme bildet die im Osten an-
grenzende Hofstelle mit Gehölzstrukturen. Nördlich schließt sich die offene Feldflur an 
das Plangebiet an. Das Gärtnereigelände selbst charakterisieren Gewächshäuser aus 
Glas und Baumpflanzungen, ein Folientunnel wurde bereits abgebaut. 

Im Plangeltungsbereich 1 soll ein größerer zusammenhängender Wohnkomplex ent-
stehen, der Plangeltungsbereich 2 soll unter dem Eindruck der vorhandenen Bebauung 
entwickelt werden. Zur Realisierung der Planung müssen auf dem Gelände der Gärt-
nerei die aktuellen Gewächshäuser aus Glas und ein Anbau rückgebaut werden, sowie 
Gehölze gerodet. Im Bereich der Weide müssen ebenfalls Gehölze entfernt werden. 

Auf der Untersuchungsfläche nimmt den größten Flächenanteil das „eingesäte Grün-
land“ im Norden ein. Direkt angrenzend liegt der Biotoptyp „sonstige Weidefläche“, die 
zu der Zeit der Untersuchung mit Schafen beweidet ist. Sowohl im Bereich der Gärtne-
rei als auch angrenzend der Weide wachsen angepflanzte Baumbestände, die als 
„Baumschule“ eingestuft sind. Gesäumt wird der nördliche Teil von einer „Zierhecke“, 
die bereits zu Teilen entfernt wurde und einer „Ruderalflur“ (UR). Die Biotoptypen „Blu-
men-Gartenbaufläche/im Folientunnel (EGB/EFB)“ und „Gewächshauskomplex“ 
(OGP) bilden hauptsächlich das Geländer der sich noch in Betrieb befindenden Gärt-
nerei. Zum Süden wird diese wieder durch eine „Zierhecke“ abgegrenzt. 

- Einsaat Grünland (GA) – 20 %, 
- Sonstige Weidefläche (GW) – 13 %, 
- Ruderalflur (UR) – 3 %, 
- Blumen-Gartenbaufläche/im Folientunnel (EGB/EFB) – 10 %, 
- Baumschule (EBB) – 19 %, 
- Zierhecke (BZH) – 7 %, 
- Straße (OVS) -3 %, 
- Weg (OVW) – 4 %, 
- Einzelhausbebauung (OE) – 6 %, 
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- Gewächshauskomplex (OGP) – 15 %. 

 
Abbildung: ermittelte Biotoptypen innerhalb des Untersuchungsgebietes 

Mit dem Neubau von Gebäuden und der entsprechenden Infrastruktur geht eine Ver-
siegelung und eine Entfernung der aktuellen Biotopstrukturen einher. 

Hinsichtlich der Vegetation handelt es sich bei der untersuchten Fläche nicht um be-
sonders oder streng geschützte Biotope, da vorwiegend intensives Grünland und Gar-
tenbaubiotope vorhanden sind. Auch wurden keine besonders geschützten Pflanzen-
arten und ihre Entwicklungsformen erfasst. Es entstehen daher bei einer Überbauung 
der Fläche keine artenschutzrechtlichen Konflikte weder nach §30 noch § 44 Abs. 
1 Nr. 4 BNatschG (Bundesnaturschutzgesetz). 

Baubedingte Wirkfaktoren 

- Temporäre Scheuchwirkungen für Tiere innerhalb und im Umfeld des Bauberei-
ches, 

- Vorübergehende Anlage von Baustraßen, Baustraßeneinrichtungen und Baufel-
dern führt potenziell zur Zerstörung bzw. zum Verlust von Habitaten, 

- Zerstörung von Habitaten durch Rodung von Sträuchern, Entfernen der Vegetati-
onsdecke und damit Verlust von Nist- und Brutstätten, 

- Lärm- und Lichtimmissionen, 
- Erschütterung und Bodenverdichtungen durch Baumaschinen und somit temporäre 

Verschlechterung der Lebensräume von Reptilien und Brutvögeln, 
- Schadstoff- und Geruchsimmissionen durch Baumaschinen. 
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Anlagenbedingte Wirkfaktoren 

- Dauerhafte Flächeninanspruchnahme von Boden bzw. Biotopen führt potenziell 
zur Zerstörung bzw. zum Verlust von Nahrungshabitaten und Bruthabitaten, 

- Veränderung der Vegetationsdecke durch Bebauung. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

- Visuelle Störung durch Lichtimmissionen (Straßenbeleuchtung), 
- Durch die vermehrte Wohnnutzungsintensität (Gartennutzung, Hunde, Autover-

kehr, Beleuchtung) kann es zu einer Zunahme von Lärm, Bewegungen und Licht 
kommen, 

- Verdrängungseffekte. 

Entscheidend für die artenschutzrechtlichen Folgen des Vorhabens sind die Europäi-
schen Vogelarten, die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie Arten, für die 
eine nationale Verantwortung besteht. Infrage kommen Arten, die in Deutschland in 
ihrem Bestand gefährdet oder selten sind oder Arten, für die Deutschland eine beson-
dere Verantwortung trägt. 

Für alle Artengruppen wird mindestens eine Potenzialanalyse durchgeführt. Für Arten-
gruppen, bei denen eine Anwesenheit bzw. in denen ein negativer Einfluss durch das 
geplante Vorhaben nicht ausgeschlossen werden konnte, sind Kartierungen durchge-
führt worden. Dabei wird das potenzielle Artenspektrum aufgrund der Habitatstrukturen 
im Untersuchungsraum ermittelt. 

- Säugetiere 

Für das Plangebiet ist grundsätzlich das Vorkommen verbreiteter, den Siedlungsraum 
besiedelnder Fledermausarten zu erwarten. Aber auch baumbewohnende Fleder-
mausarten aus nahegelegenen Waldgebieten /-parzellen können das Gebiet zur Nah-
rungssuche nutzen und ggf. auch Quartiere in nahegelegenen Gebäudekomplexen be-
ziehen. Gewässergebundene Säugetierarten (wie z.B. Fischotter und Biber) sind nicht 
zu erwarten. Weitere in Niedersachsen vorkommende Säugetierarten des Anhangs IV 
(wie Haselmaus, Gartenschläfer, Feldhamster, Wildkatze, Luchs) treten in der Region 
nicht auf und/oder finden auch keinen geeigneten Lebensraum innerhalb des Nahr-
aums des zu untersuchenden Gebietes. 

Innerhalb der Begehungen sowie über die Erfassungen wurden insgesamt mindestens 
elf Fledermausarten innerhalb und im unmittelbaren Umfeld des Untersuchungsgebie-
tes registriert. 

Die meisten Erfassungen beziehen sich hierbei auf den großen Abendsegler, die 
Zwergfledermaus und die Breitflügelfledermaus mit 39%, 28% bzw. 26%. Weniger Kon-
takte (< 10%) entfallen auf den Kleinen Abendsegler, Mückenfledermaus, Zweifarbfle-
dermaus, Langohrfledermäuse, Bartfledermäuse, Fransenfledermaus, Myotis, Rau-
hautfledermäuse und nicht genau zuordenbare Nyctaliode. 

Die Fledermausaktivitäten bei den Begehungen konzentrierten sich hier vor allem auf 
die Straßen entlang der bebauten Lagen. 

Die Gehölze und die abzureißenden Gebäude im Plangebiet wurden auf Nistplatz- und 
Quartierpotential sowie auf aktuellen Besatz untersucht. Diese wiesen allerdings keine 
für Fledermäuse relevanten Quartierstrukturen (Baumhöhlen, Rindenabplatzungen 
etc.) auf, so dass Quartiere baumbewohnender Fledermausarten, wie z.B. der Große 
Abendsegler oder die Rauhautfledermaus, innerhalb des Plangebietes ausgeschlos-
sen werden konnten. 
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Eine gelegentliche Nutzung baulicher Anlagen im Bereich der Gärtnerei einzelner Tiere 
als Tagesversteck kann jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Es wurden 
allerdings keine Hinweise einer früheren oder aktuellen Nutzung durch Fledermäuse 
gefunden. 

Im Ergebnis hat die Untersuchung ein geringes bzw. kein Quartierpotential innerhalb 
des Untersuchungsgebietes festgestellt. Sämtliche innerhalb des Plangebietes befind-
lichen und von Fällungen betroffenen Gehölzbestände besitzen, aufgrund fehlender 
Strukturen wie Baumhöhlen, Rindenabplatzungen etc., kein Quartierpotential für baum-
bewohnende Fledermausarten, so dass Quartiere dieser Arten innerhalb des Plange-
bietes ausgeschlossen werden können. 

Um eine Tötung oder Verletzung gemäß § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG von Individuen 
zu vermeiden, sollte der Abbruch der beiden Gebäude (Geräteschuppen und Be-
standsgebäude) zu einem Zeitpunkt, der außerhalb der sommerlichen Hauptakti-
vitätsphase der Fledermäuse liegt, zwischen Anfang November und Ende Februar, 
erfolgen. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Gebäude unmittelbar vor den Abbruch-
arbeiten im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung auf einen aktuellen Fleder-
mausbesatz zu prüfen. 

Das Untersuchungsgebiet, hier insbesondere die nördlich gelegenen Grünland-/Wei-
debereiche, wird zumindest zeitweise als Jagdhabitat, insbesondere von der Zwerg- 
und der Breitflügelfledermaus sowie dem Großen Abendsegler genutzt. Allerdings ist 
bei diesem Jagdgebiet nicht von einem essentiellen Jagdgebiet auszugehen, zumal in 
nahem und weiterem Umfeld weitere, nicht vom Bauvorhaben betroffene, Still- und 
Fließgewässer (Oker und Aller) und strukturreiche Grünlandbereiche vorhanden sind, 
die als Jagdhabitat sehr viel hochwertiger als die zu überbauende Fläche zu beschrei-
ben sind. Das betrifft auch der etwa 300-400m östlich vom USG entfernte Waldbereich, 
der nicht nur ein wertvolles Nahrungshabitat, sondern auch Lebensraum für baumbe-
wohnende Fledermausarten bietet. 

So bleiben, trotz Wegfall des im Vergleich kleinen Jagdgebietes im USG, bedeutsame 
Jagd- und Transferrouten unbeeinträchtigt, so dass eine Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes lokaler Fledermauspopulationen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stö-
rungsverbot)) nicht zu erwarten ist und entsprechende Maßnahmen daher nicht er-
forderlich sind. 

Einige der erfassten Arten sind Waldarten (z.B. Großer und Kleiner Abendsegler, die 
Wasser- sowie die Rauhautfledermaus), die ihre Quartiere bevorzugt in Baumhöhlen, 
Astlöchern oder unter Rindenabplatzungen beziehen. Da, wie oben beschrieben, sol-
che Strukturen innerhalb des Untersuchungsgebietes nicht vorhanden sind, sind Quar-
tiere dieser Arten durch das Bauvorhaben nicht unmittelbar betroffen. Von Quartieren 
baumbewohnender Arten, vor allem des Großen Abendseglers, kann aber aufgrund 
der hohen Anzahl an registrierten Kontakten dieser Art, in den umliegenden Gehölz- 
und Waldbereichen ausgegangen werden. Andere Arten, wie die Zwerg- und die Breit-
flügelfledermaus, haben ihre Quartiere bevorzugt in Gebäuden. Hinweise auf tradierte 
Quartiere gebäudebewohnender Fledermausarten, wie z.B. Wochenstuben konnten in-
nerhalb des Untersuchungsgebietes ebenfalls nicht belegt werden, so dass eine Be-
troffenheit von Fortpflanzungsstätten dieser Arten durch die Planung ausgeschlossen 
werden kann. Aufgrund der hohen Kontaktzahlen insbesondere der Zwergfledermaus 
ist jedoch von mehreren Quartieren dieser Art in den Gebäuden des umliegenden Sied-
lungsbereiches auszugehen. Auch von Quartieren der ebenfalls regelmäßig erfassten 
Breitflügelfledermaus muss hier ausgegangen werden. Einzelquartiere/Tagesverste-
cke spaltenbewohnender Fledermausarten wie beispielsweise die Zwergfledermaus 
können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Da Einzelquartiere nach derzeitigem 
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Wissenstand nicht als zentrale Lebensstätte angesehen werden, gelten sie nicht als 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne des § 44 BNatSchG. In der Regel stehen 
zahlreiche Möglichkeiten als Tagesversteck an Gebäuden und in Bäumen zur Verfü-
gung, so dass ein Ausweichen möglich ist. Zudem weisen die Tiere eine hohe Flexibi-
lität auf und wechseln häufig ihre Tagesverstecke, so dass bei Verlust einzelner Ver-
stecke die ökologische Funktion nicht eingeschränkt wird, solange genügend Aus-
weichquartiere in der Umgebung zur Verfügung stehen. Insofern sind keine zu emp-
fehlenden gezielten Maßnahmen, um einen Eintritt von Verbotstatbeständen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden, erforderlich. 

Tötungen oder Verletzungen von Fledermäusen sind dann denkbar, wenn Quartiere im 
Rahmen der Baufeldfreimachung (Entfernung von Bäumen/Gehölzen, Gebäuden usw. 
mit Quartierpotential) zerstört oder entfernt werden. Da innerhalb des Untersuchungs-
gebietes Bäume mit Quartierpotential nicht vorhanden sind, sind Fortpflanzungsstätten 
von baumbewohnenden Fledermäusen nicht betroffen. Im Zuge des Abrisses des Be-
standsgebäudes und der damit einhergehenden Zerstörung des Dachbodens sowie 
des Geräteschuppens sind Tötungen und Verletzungen von Individuen hingegen the-
oretisch möglich. Bei Einhaltung der zuvor beschriebenen Vermeidungsmaßnah-
men (Bauzeitenregelung / Ökologische Baubegleitung) kann das Vorhaben, ohne 
dass es zu einem Verstoß gegen § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 bezüglich der Arten-
gruppe der Fledermäuse kommt, durchgeführt werden.  

Das Störungsverbot greift nur dann, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Po-
pulation einer Art durch die Störung verschlechtert. Anders als beim Tötungsverbot be-
ziehen sich die Störungen nicht nur auf die direkte Eingriffsfläche, sondern sind auch 
in Relation zum Umfeld zu betrachten. Da die im Umfeld außerhalb des Untersu-
chungsgebietes vorhandenen, störungsärmeren Gewässer und Grünlandstrukturen 
von der Bebauung nicht betroffen sind, bleiben wichtige Jagd- und Transferrouten er-
halten, so dass mit einem Eintreten des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG nicht zu rechnen ist. 

Anhand der durchgeführten Untersuchungen kommt es nicht zu einem Verbotstat-
bestand nach § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG. Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten kann, weil im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden, nach aktuellem 
Stand ausgeschlossen werden. Tagesverstecke, die nicht ausgeschlossen werden 
können, gelten nicht als Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44, so dass 
eine Betroffenheit des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG als nicht 
gegeben anzusehen ist. 

- Avifauna 

Es sind bei der artenschutzrechtlichen Prüfung alle im Plangebiet vorkommenden eu-
ropäischen Vogelarten zu berücksichtigen. Aufgrund der Vielfalt an in Betracht kom-
menden Arten, wurde die Betrachtung nur für die gefährdeten, sehr seltenen und sol-
che mit speziellen Habitatansprüchen durchgeführt. 

Nicht seltene Arten, die auch keine speziellen Habitatansprüche haben, können in sog. 
Gilden oder Artengruppen betrachtet werden: 

- Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie (VRL), 
- Arten mit speziellen Ansprüchen an die Fortpflanzungs- und Ruhestätten und deren 

Lebensraumverlust problematisch ist, 
- Arten der Kategorien 0 - 3 und R der Roten Liste der in Deutschland gefährdeten 

Brutvögel, 
- Arten der Kategorien 0 - 3 und R der Roten Liste der in Niedersachsen gefährdeten 

Brutvögel. 
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Für häufig und ubiquitär vorkommende Vogelarten, die nicht aufgrund starker Be-
standsabnahmen als gefährdet eingestuft werden, wird davon ausgegangen, dass in 
der Regel anlagen- und betriebsbedingt kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko zu er-
warten ist bzw. diese durch entsprechende Bauzeitenregelungen vermieden werden 
können. 

Oder es kann das Eintreten des Störungstatbestandes ausgeschlossen werden bzw. 
es tritt bei einer Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kein Verbotstatbe-
stand durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen ein. 

Insgesamt konnten 35 Vogelarten nachgewiesen werden, davon drei Arten mit Brut-
nachweis und 15 Arten mit Brutverdacht. Für weitere neun Arten konnte kein besetztes 
Revier bestätigt werden und acht Arten u.a. Graureiher und Gartenbaumläufer wurden 
als Nahrungsgäste bzw. Durchzügler festgestellt. Die Reviere der erfassten Arten ver-
teilen sich über das gesamte Untersuchungsgebiet, 16 Reviere konnten dabei im di-
rekten Plangebiet erfasst werden. Als planungsrelevante Art wurde im Untersuchungs-
gebiet der Star mit fünf Brutnachweisen und einem Brutverdacht dokumentiert. Dieser 
brütet jedoch nicht im Plangebiet selbst. Die weiteren festgestellten Arten können als 
eine Gruppe der ungefährdeten Brutvögel mit Siedlungs-, Hecken- und Waldbindung 
zusammengefasst werden. 

Direkt auf dem Gelände der Gärtnerei wurden die bestehenden Gehölze und ein 
Schuppen als Bruthabitat genutzt. Ein Girlitz-Paar hatte sein Revier in den Gehölzen 
neben der Weide. Auf einem Balken im Verschlag eines Bestandsgebäudes konnte ein 
Nest festgestellt werden, das vermutlich von dem erfassten Hausrotschwanzpaar be-
setzt gewesen war. 

Die Reviere des Stares liegen alle außerhalb des Plangebietes im 100 m Puffer. Alle 
anderen Arten sind als nicht planungsrelevante Arten einzustufen, sie gelten weder als 
gefährdet oder als sehr selten, noch haben sie spezielle Habitatansprüche, so dass 
eine Bewertung auf Artniveau nur für den Star erforderlich ist. 

Bis auf diesen, können die betroffenen Arten als eine Gruppe der „ungefährdeten Brut-
vögel mit Siedlungs-, Hecken- und Waldbindung“ zusammengefasst werden. Entspre-
chend ihrer natürlichen Häufigkeit sind vor allem Vogelarten der Gärten, Parkanlagen 
und Feldgehölze im Gebiet vertreten, wie z.B. Amsel, Blau- und Kohlmeise, Mönchs-
grasmücke, Ringeltaube, Rotkehlchen, Zilpzalp und Zaunkönig. Hierbei handelt es sich 
um allgemein häufige, weit verbreitete und ungefährdete Vogelarten mit derzeit güns-
tigem Erhaltungszustand. Da das Tötungsverbot jedoch nicht nur für planungsrele-
vante Arten, sondern für alle Vogelarten gilt, und nicht gänzlich auszuschließen ist, 
dass die betroffenen Vogelarten (Baum- und Gebüschbrüter) mit jährlich wechselnden 
Brutstandorten, zum Zeitpunkt der Baufeldfreimachung im USG brüten, sollte eine Ent-
fernung von Gehölzen und Gebäuden außerhalb der Brutzeit (1. März bis 30. Sep-
tember) stattfinden. 

Durch die geplanten Maßnahmen kommt es zum Verlust von Bruthabitaten. Die aufge-
führten Vogelarten sind durch eine hohe Anpassungsfähigkeit gegenüber Störungen 
gekennzeichnet und treten zum Teil selbst innerhalb von Städten mit höheren Be-
standsdichten auf als in geschlossenen Wäldern. Ein Ausweichen der Arten auf an-
grenzend bestehende Habitate in der Umgebung ist möglich und zu erwarten. Eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der betroffenen Ar-
ten ist nicht zu prognostizieren. 

Der Star, der sowohl in Niedersachsen als auch in Deutschland auf der Roten Liste 
Kategorie 3 steht, hat einen negativen Bestandstrend, besonders ausgelöst durch Um-
stellungen in der Landwirtschaft. Im Bereich des Untersuchungsgebietes liegen alle 
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sechs Reviere im Bereich des 100 m Puffers und nicht im direkten Plangebiet. Durch 
die Veränderungen des Plangebietes ist nicht von negativen Wirkungen auf die be-
trachtete Art auszugehen. 

Der B-Plan kann, ohne dass es zu einem Verstoß gegen § 44 Abs. 1 und 3 
BNatSchG kommt, durchgeführt werden, solange die Baufeldfreimachung bzw. Fäl-
lung und Entfernung von Bäumen und Vegetation außerhalb der Brutzeit (1. März bis 
30. September) erfolgt. Dadurch kann eine Tötung oder Verletzung bzw. Verlust von 
Nestern und Eiern sowie eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Rah-
men des Vorhabens sicher ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der weiten Verbreitung und die hohe Anpassungsfähigkeit der festgestellten 
Vogelarten gegenüber einer bereits bestehenden anthropogenen Vorbelastung außer-
halb des Untersuchungsgebietes sind durch die Bebauung keine signifikanten Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen zu erwarten. Zudem fin-
den sich im Umfeld ausreichend Ausweichhabitate, so dass ein Verstoß gegen § 44 
Abs. 1 Nr. 2 nicht zu erwarten ist. Für den Star kommt es aufgrund der nicht direkten 
Betroffenheit durch die geplanten Maßnahmen ebenfalls zu keinem Verstoß gegen 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2. 

Insgesamt ist somit festzuhalten, dass artenschutzrechtlich – bis auf die Einhaltung der 
Bauzeitenregelungen – keine Maßnahmen zur Vermeidung oder zur Kompensation 
vom Bebauungsplan auszuweisen sind. 

Es wird im Sinne des Artenschutzrechtes darauf hingewiesen, dass eine Entfernung 
der Gehölze und sonstiger Vegetation vom 1. März bis 30. September und der Abriss 
des Bestandsgebäudes der Gärtnerei und des Geräteschuppens im Zeitraum von An-
fang März bis Ende Oktober unzulässig sind, wenn durch eine entsprechende fachliche 
Begleitung keine Tatverbotsbestände ausgeschlossen werden können. Des Weiteren 
gilt das Artenschutzrecht unmittelbar. Sollten bei der Umsetzung konkrete Hinweise auf 
artenschutzrechtliche Tatverbotsbestände auftreten, sind die Arbeiten einzustellen und 
eine fachliche Beratung hinzuzuziehen. 

Vorhabenbedingt wird es im Zuge der Umsetzung der Planung zu einer Zunahme der 
Versiegelung auf den Flächen des Plangebietes kommen. Teilweise bisher unbebaute 
Flächen (Grünland, Weide und Gartenbauflächen) werden den partiell intensiv versie-
gelten Flächen von Wohngebieten weichen. Es ist allerdings auch von der Entstehung 
strukturreicher, privater Hausgärten auszugehen, die Lebensräume für Arten und Le-
bensgemeinschaften bieten. Maßnahmen der Grünordnung bzw. der Landschafts-
pflege sind aus Sicht der Gemeinde aufgrund der Lage der Plangebietsflächen im be-
stehenden Siedlungszusammenhang bzw. im nördlichen Bereich entlang der Sied-
lungskante mit den vorhandenen Gehölzen nicht erforderlich. Gem. § 13b BauGB 
i.V.m. § 13a Abs. 2 Satz 4 BauGB sowie § 1a Abs. 3 Satz 6 gelten im beschleunigten 
Verfahren Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten 
sind, vor der planerischen Entscheidung ohnehin als erfolgt oder zulässig. Die Auswei-
sung von Ausgleichsmaßnahmen sind auf dieser Grundlage nicht erforderlich. 
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3.2 Boden/ Altablagerungen 

Es handelt sich bei den Böden im Plangebiet überwiegend um Mittlere Gley-Podsole 
der Talsandniederungen entlang der Aller. Das landwirtschaftliche Agrarpotential ist 
als gering einzustufen. Schutzwürdige oder besonders empfindliche Böden befinden 
sich nicht im Plangebiet. Es gelten die allgemeinen Handlungsempfehlungen zum Bo-
denschutz. 

Altablagerungen oder sonstige Bodenverunreinigungen sind derzeit nicht bekannt. 
Sollten bei Bodenaushubarbeiten Bodenverhältnisse vorgefunden werden, die auf Alt-
ablagerungen hindeuten, so ist dies der Unteren Abfallbehörde des Landkreises Gif-
horn zu melden. 

 

3.3 Immissionsschutz 

Aufgrund des schalltechnischen Gutachtens können erhebliche Beeinträchtigungen 
(Überschreitung der Grenz- bzw. Orientierungswerte) im Plangebiet an schutzwürdigen 
Nutzungen ausgeschlossen werden (siehe auch Auswertung des Fachbeitrags in Ka-
pitel 2.5). 

Zudem werden von der Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen immissions-
schutzrechtlicher Natur ausgelöst – weder in Bezug auf die Nutzung noch hinsichtlich 
entstehender Verkehre. 

Auf dieser Basis werden hinsichtlich des Immissionsschutzes keine Maßnahmen von 
dem Planvorhaben ausgelöst. 

 

3.4 Denkmalschutz 

Nach Wissen der Gemeinde Müden (Aller) sind für die Umgebung des Plangebietes 
keine Boden- oder Baudenkmale bekannt. 

Es ist nicht auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäologische Denkmale auf-
treten, die dann unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde / der Kreis- und 
Stadtarchäologie (Herrn Dr. Eichfeld, Tel. 05371/3014; ingo.eichfeld@gifhorn.de) ge-
meldet werden müssen (§ 14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz - 
NDSchG). Möglicherweise auftretende Funde und Befunde sind zu sichern, die Fund-
stelle unverändert zu belassen und vor Schaden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

 

3.5 Ortsbild 

Da sich das Plangebiet innerhalb der vorhandenen Ortslage von Müden (Aller) befin-
det, wird zur Sicherung eines gestalterischen Rahmens parallel zum Bebauungsplan 
eine örtliche Bauvorschrift erlassen. 

Dies dient der Gewährleistung einer einheitlichen Baugestaltung in der Ortslage sowie 
zur Gestaltung des Übergangs in die Landschaft. Daher werden an diesen sensiblen 
Übergängen die Gestaltung der Dachformen, der Dachdeckung, Außenfassaden und 
der Einfriedungen geregelt. 

Vor diesem Hintergrund sind erhebliche Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch die 
Planung nicht zu erwarten. 
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4.0 Flächenbilanz  

 

Art der Nutzung Fläche in ha (gerundet)  Anteil  

Plangeltungsbereich 1 

 Allgemeines Wohngebiet 1  

- davon versiegelbar (GRZ 0,4) 
- davon gärtnerisch genutzte Freiflä-

che 

 Allgemeines Wohngebiet 2 

- davon versiegelbar (GRZ 0,4) 
- davon gärtnerisch genutzte Freiflä-

che 

 
 

0,72 

0,43 
0,29 

 

0,27 

0,16 
0,11 

 

33 % 

 

 

12 % 

Plangeltungsbereich 2 

 Allgemeines Wohngebiet 3  

- davon versiegelbar (GRZ 0,4) 
- davon gärtnerisch genutzte Freiflä-

che 

 

 

1,22 

0,73 
0,49 

 

 

55 % 

Geltungsbereich Bebauungsplan 2,21  100 % 

 

 

5.0 Begründung der örtlichen Bauvorschrift 

Die Gemeinde Müden (Aller) hat zur Sicherung eines gestalterischen Rahmens parallel 
zum Bebauungsplan "Pollschierskamp", 3. Änderung und Erweiterung, eine örtliche 
Bauvorschrift erlassen, die für alle baulichen Anlagen im Sinne von § 2 Abs. 1 der Nie-
dersächsischen Bauordnung (NBauO) gilt, unabhängig davon, ob für die Gebäude und 
Anlagen eine Genehmigungs- bzw. Anzeigepflicht besteht oder diese verfahrensfrei 
sind. 

Das Baugebiet, für das diese örtliche Bauvorschrift erlassen wird, bildet einen Teil des 
nördlichen Ortsrandes für Müden (Aller) und den Übergang zur freien Landschaft. Um 
an diesem sensiblen Übergang ein angemessenes Erscheinungsbild zu gewährleisten, 
wird eine örtliche Bauvorschrift beigefügt, die die Gestaltung der Dachformen, der 
Dachdeckung, Außenfassaden und der Einfriedungen regelt. Die Vorschriften zur Ge-
staltung der Dachdeckung und Außenwände im Rahmen der §§ 3 und 4 dieser örtli-
chen Bauvorschrift gelten ausschließlich für die Allgemeinen Wohngebiete 1 und 2 
(WA1 und WA2). 
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Unter Wahrung der Grundsätze einer geordneten städtebaulichen Entwicklung beste-
hen im Rahmen dieser Vorschrift ausreichende Variationsmöglichkeiten, um unter-
schiedlichen Gestaltungswünschen von zukünftigen Bauherren Rechnung tragen zu 
können. Alle Regelungen tragen dazu bei, Disharmonien im Ortsbild zu vermeiden. 

Zu § 1: Der räumliche Geltungsbereich für die örtliche Bauvorschrift bezieht sich auf 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Pollschierskamp", 3. Änderung 
und Erweiterung. Der sachliche Geltungsbereich erstreckt sich auf die Ge-
staltung der Dächer und Dachdeckung, Außenfassaden sowie Gestaltung 
der Einfriedungen. 

Zu § 2: Bei den Hauptgebäuden bilden geneigte Dächer, die teilweise einen sehr 
hohen Neigungswinkel aufweisen, die typische Dachform in der Ortschaft 
Müden (Aller). Diese Vorschrift zur Gestaltung der Dachformen und -neigun-
gen stellt sicher, dass das Ortsbild nicht durch Formenvielfalt und ortsunty-
pische Gestaltung von Dachformen (z. B. flachgeneigte oder Flachdächer) 
verunstaltet wird bzw. uneinheitlich und unruhig wirkt. Der Spielraum für die 
gewählte Dachneigung in WA1 und WA2 wird deshalb aufgrund der Orts-
randlage mit je Dachseite mindestens 40° vorgegeben. Das WA3-Gebiet soll 
im Sinne einer größeren Angebotsbreite den Spielraum für die Umsetzung 
deutlich flexibler fassen aber dennoch nicht auf die Vorgabe geneigter Dä-
cher verzichten. Die Gemeinde hat daher bestimmt, das in diesem Gebiet 
die Hauptgebäude nur geneigte Dächer mit einer beidseitig gleichen Dach-
neigung von mindestens 15° zur Ausführung bringen dürfen. Die Einhaltung 
der gestalterischen Vorstellungen kann in Verbindung mit den Regelungen 
zu Trauf- und Firsthöhen als gesichert angesehen werden. 

Von den o.g. Regelungen ausgenommen sind Dächer von Terrassen sowie 
Garagen und Nebenanlagen. Doppel- und Reihenhäuser sind hinsichtlich 
der Dachneigung einheitlich zu gestalten, sodass eine angemessene Einbin-
dung in die Dachlandschaft gewährleistet wird. 

Zu § 3:  Die Festlegung der Farbgebung der Dachdeckung dient dazu, die typischen 
Dachfarben der traditionellen Dachlandschaft aufzunehmen. Um unter ge-
stalterischen Aspekten für Sonnenenergienutzung eine andere Gestaltung 
zuzulassen, sind hier auch Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen und 
Dachflächenfenster erlaubt. 

Es wird ferner bestimmt, dass bei Doppelhäusern und Reihenhäusern Mate-
rial und Farbe der Dachdeckung einheitlich zu wählen sind. Insbesondere ist 
hier beabsichtigt, ausgefallene und im ländlichen Raum störend wirkende 
Farbgebung (wie z. B. türkise, gelbe oder blaue Dächer) auszuschließen so-
wie reflektierende Dachflächen zu vermeiden. 

Zu § 4: Die Regelungen bezüglich der Farbgestaltung der Fassaden dienen der Ein-
bindung in das Ortsbild. Durch diese Gestaltungsvorschrift sollen die neu 
entstehenden Gebäude im Planbereich WA1 und WA2 so gestaltet werden, 
dass sie den besonderen Charakter der Fachwerkhäuser unterstützen. Dort 
sind die Fassadenoberflächen von Gebäuden nur in Fachwerkoptik mit wei-
ßem bis hell- und mittelgetöntem Putz, Beton oder Sichtmauerwerk aus Zie-
geln oder Naturstein (in den Farbreihen ROT, ORANGE und BRAUN) zuläs-
sig. Holzverkleidungen sind erlaubt. 

Zu § 5: Die Vorschriften zur Gestaltung der Art und Höhe der Einfriedungen soll auch 
weiterhin ein offenes Erscheinungsbild in dem neuen Baugebiet gewährleis-
ten.  
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Zu § 6: Der Hinweis auf Ordnungswidrigkeiten wird durch die Niedersächsische 
Bauordnung begründet. 

 

 

6.0 Hinweise der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

- Gebäudehöhen 

Die Bundeswehr gibt am 20.09.2021 folgende Hinweise: 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Zuständigkeitsbereiches für militärische Flugplätze 
gem. § 18a Luftverkehrsgesetz.  

Die Bundeswehr hat keine Bedenken bzw. keine Einwände, solange bauliche Anlagen 
- einschl. untergeordneter Gebäudeteile - eine Höhe von 30 m über Grund - nicht über-
schreiten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die 
vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, nicht 
anerkannt werden. 

Sollte diese Höhe bei einer späteren Bebauung überschritten werden, bitte ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen - vor Erteilung einer Baugenehmigung - zur Prü-
fung zuzuleiten. 

 

- Kampfmittelbeseitigung 

Das LGLN gibt am 23.09.2021 folgende Hinweise: 

Fläche A 
Luftbilder:  Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig 

  ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel. 

Empfehlung: Kein Handlungsbedarf 

Fläche B 

Luftbilder:  Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig aus
  gewertet. 

Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine  
  Kampfmittelbelastung vermutet. 

Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Ein Kampfmittelmittelverdacht hat sich nicht bestätigt. 

Hinweise: 
Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel über-
prüft werden. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, 
Brandmunition, Minen etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die 
zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Hannover des LGLN. 
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- Ver- und Entsorgung 

Die Vodafone GmbH gibt am 12.10.2021 folgende Hinweise: 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. 
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei 
Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, Neubaugebiete KMU, Südwestpark 
15, 90449 Nürnberg, Neubaugebiete.de@vodafone.com 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 

Weiterführende Dokumente: 

 Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH  
 Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH  
 Zeichenerklärung Vodafone GmbH  
 Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH  

 

Der Wasserverband Gifhorn gibt am 05.10.2021 folgende Hinweise: 

Niederschlagswasser: 

Über der südlich gelegenen Fläche des Erschließungsgebietes verläuft ein verrohrter 
Vorfluter, dieser leitet das Oberflächenwasser aus dem EZG Schusterkamp und dem 
östlichen Pollschierskamp in dem in der Gartenstraße liegenden Regenwasserkanal.  

Die Kosten für die Neuordnung der Vorflutverhältnisse sind vom Veranlasser zu tragen, 
entsprechend Regelungen über Höhe und Umsetzung erfolgen über einen gesonder-
ten Vertrag. Kommt der Vertrag nicht zustande, verbleibt der kanalisierte Vorfluter in 
seiner jetzigen Trassierung, entsprechende Grunddienstbarkeiten sind dem Verband 
ins Grundbuch mit folgendem Wortlaut einzutragen. 

"Der Wasserverband Gifhorn, Nordhoffstraße 2A, 38518 Gifhorn, ist berechtigt, 
in einem Grundstücksstreifen von 4 m Breite (Schutzstreifen) einen Regenwas-
serkanal bis zu einer Stärke von DN 500 unterirdisch zu verlegen, zu betreiben, 
dauernd zu belassen und das Grundstück/die Grundstücke zum Zwecke des 
Baus, des Betriebes und der Unterhaltung zu benutzen.  

Auf dem Schutzsteifen der in Anspruch genommenen Grundstücke dürfen für 
die Dauer des Bestehens der Anlage keine Gebäude errichtet oder sonstige Ein-
wirkungen, die den bestand oder Betrieb der Anlage beeinträchtigen oder gefähr-
den, vorgenommen werden.  

Die Außengrenzen des Schutzstreifens werden bestimmt durch die Lage der 
Rohrleitung, deren Achse grundsätzlich unter der Mittellinie des Schutzstreifens 
liegt.  

Soweit mehrere Grundstücke betroffen werden, ist Teilverzug zulässig. Die Aus-
übung kann Dritten überlassen werden."  

Einen Anschluss an den Regenwasserkanal der ausgewiesenen Flächen kann nicht 
erfolgen. Aufgrund des anstehenden Grundwassers ist eine Flächenversickerung vor-
zusehen.  

Aufgrund der sehr hohen zulässigen Versiegelung sind die Versickerungsanlagen 
sorgfältig zu planen und vor Baubeginn funktionstüchtig herzustellen.  

  

mailto:Neubaugebiete.de@vodafone.com
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VDG.pdf


B-Plan "Pollschierskamp", 3. Änderung und Erweiterung mit ÖBV 

Gemeinde Müden (Aller), Samtgemeinde Meinersen, Landkreis Gifhorn 

 

 

Dr.-Ing. W. Schwerdt Büro für Stadtplanung GbR Braunschweig 

- 25 - 

Schmutzwasser:  

Erst, wenn dem Verband eine verbindliche Aussage vorliegt, wie die innere Erschlie-
ßung und die damit verbundene Parzellierung erfolgen soll, können Aussagen über die 
Art (Freigefällekanal, Druckentwässerung) des Anschlusses an die vorhandene 
Schmutzwasserkanalisation erfolgen.  

Die Grundstücke, die an den Gartenweg, der Bahnhofstraße und dem Schusterkamp 
liegen, können über die vorhandene Schmutzwasserkanalisation erschlossen werden.  

Trinkwasser:  

Das Gebiet kann über das vorhandene Versorgungsnetz versorgt werden. Aber auch 
hier gilt, erst wenn dem Verband eine verbindliche Aussage vorliegt wie die innere Er-
schließung erfolgen soll, können Aussagen getroffen werden, wie die Erschließung er-
folgt.  

Löschwasserversorgung:  

Bzgl. der Bereitstellung von Feuerlöschwasser durch die öffentliche Trinkwasserver-
sorgung für das ausgewiesene Planungsgebiet weise ich darauf hin, dass die Lösch-
wasserversorgung nicht die Aufgabe des Wasserverbandes ist.  

Hydranten werden aus betrieblichen Gründen im Trinkwassernetz vorgesehen.   

Die Anzahl und Lage der Hydranten wird vom Wasserverband festgelegt, dabei werden 
im Allgemeinen die Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W405 hinsichtlich 
höchstzulässigen Abstands zum Brandobjekt und Leistung in Bezug auf den Grund-
schutz (max. 48 m³/h) erfüllt. 

Dabei ist zu beachten, dass die Bemessung einer Inanspruchnahme von Feuerlösch-
wasser aus dem öffentlichen Trinkwasserrohrnetz von der Leistungsfähigkeit des der-
zeitigen Rohrnetzzustandes sowie der jeweiligen Versorgungssituation abhängig ist. 

Allgemein: 

Sollte der Verband in den privaten Stichstraßen öffentliche Ver- und Entsorgungslei-
tungen verlegen, sind dem Verband entsprechende Grunddienstbarkeiten einzutragen. 
Dies ist nach derzeitigem Planungsstand sowohl in dem südlichen als auch in dem 
nördlichen Teil des Erschließungsgebietes vorgesehen. Ein Eintragungstext ist oben 
genannt. Dieser ist dann entsprechend dem Medium anzupassen. 

 

Die Untere Abfallbehörde gibt am 25.10.2021: 

Seitens des Landkreises Gifhorn ist die ordnungsgemäße Durchführung der Abfallent-
sorgung ausschließlich auf öffentlichen Verkehrswegen gesichert, da neben den An-
forderungen an den erforderlichen Straßenausbau (s. RASt 06) auch sicherheits- und 
haftungsrechtliche Belange, wie sie auf einer öffentlichen Straße vorherrschen, gere-
gelt sind. Der Landkreis Gifhorn übernimmt hier keinerlei Haftung für Schäden oder 
Vorkommnisse jedweder Art. Da es sich hier in beiden Quartieren künftig um private 
Erschließungsstraßen handelt, sind daher privatrechtliche und rechtssichere Regelun-
gen mit demjenigen zu treffen, der die Abfallentsorgung in dem geplanten Gebiet 
durchführt. 

Da die künftige Straßenführung der vorliegenden Planunterlagen nicht zu entnehmen 
ist, weise ich vorsorglich und unter Berücksichtigung der o.g. Belange darauf hin, dass 
ein Befahren von Stichstraßen, die über keine für Müllsammelfahrzeuge entspre-
chende Wendemöglichkeit verfügen, nicht möglich ist. Die Nutzer der Grundstücke ha-
ben ihre Abfallbehälter rechtzeitig an den Tagen der Abfuhr (spätestens bis 6.00 Uhr) 



B-Plan "Pollschierskamp", 3. Änderung und Erweiterung mit ÖBV 

Gemeinde Müden (Aller), Samtgemeinde Meinersen, Landkreis Gifhorn 

 

 

Dr.-Ing. W. Schwerdt Büro für Stadtplanung GbR Braunschweig 

- 26 - 

im Bereich der öffentlichen Straße, wo die Schwerlastfahrzeuge der Müllabfuhr unge-
hindert an- und abfahren können, bereitzustellen und nach erfolgter Entleerung wieder 
auf ihr Grundstück zurückzuholen. 

Es sind dann geeignete Standplätze zur Bereitstellung von Abfallbehältern und Wert-
stoffen einzurichten. Es ist zu berücksichtigen, dass je Wohneinheit die entsprechen-
den Abfallbehälter (Rest- u. Biomüll sowie Papier) sowie sonstige Abfälle (Sperrmüll, 
Weihnachtsbäume, Grünrückstände, Gelbe Säcke) jeweils am Abfuhrtag zur Leerung 
bzw. Abholung bereitgestellt werden. Eine Beistellung auf einer zugeordneten Fläche 
stellt eine ordnungsgemäße Straßen-benutzung und somit eine rechtmäßige Son-
dernutzung sicher. 

 

- Vorbeugender Brandschutz 

Der Landkreis Gifhorn gibt am 25.10.2021 folgende Hinweise: 

Zur Sicherstellung der Löschwasserbereitstellung wurden durch den Planaufsteller 
keine oder geringe Angaben gemacht. 

Zur Sicherstellung der erforderlichen Löschwasserversorgung gehört neben der ab-
hängigen Löschwasserversorgung (Hydranten im Trinkwassernetz) auch eine unab-
hängige Löschwasserversorgung (z.B. Löschwasserbrunnen). Die Wasserversor-
gungsunternehmen gehen, aus trinkwasserhygienischen Gründen, zwischenzeitlich 
dazu über die vorhandenen Versorgungsleitungen mit geringeren Rohrdurchmessern 
zu versehen, um die Verkeimung des Trinkwassers so gering wie möglich zu halten. In 
Neubaugebieten werden daher auch Leitungsnetze mit geringen Rohrdurchmessern 
verbaut. Die geringen Rohrdurchmesser führen dazu, dass über das Hydrantennetz 
nicht die erforderliche Löschwassermenge zum Grundschutz zur Verfügung gestellt 
werden kann. 

Zu dem Bauvorhaben wird nach Prüfung der vorliegenden Unterlagen aus brand-
schutztechnischer Sicht wie folgt Stellung genommen: 

Gebietstypik: 

Allgemeines Wohngebiet (WA1) [2 Vollgeschosse, GRZ: 0,4, GFZ: 0,8] mit min. 96 
m³/h gemäß Arbeitsblatt W405 DVGW, 

Allgemeines Wohngebiet (WA2) [1 Vollgeschosse, GRZ: 0,4, GFZ: 0,4] mit min. 48 
m³/h gemäß Arbeitsblatt W405 DVGW, 

Allgemeines Wohngebiet (WA3) [2 Vollgeschosse, GRZ: 0,4, GFZ: 0,8] mit min. 96 
m³/h gemäß Arbeitsblatt W405 DVGW, 

Bemessung: 

Gegen den B–Plan bestehen gemäß der zur Zeit vorgelegten Zeichnungen und Be-
schreibungen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, wenn nachfolgende 
Bedingungen erfüllt bzw. Auflagen aufgenommen und bei der Planerstellung und Aus-
führung der Erschließung beachtet werden: 

1. Zum Grundschutz hat die Löschwasserbereitstellung für die geplanten Gebietsty-
pen 

 Allgemeines Wohngebiet (WA1) mit min. 96 m³/h gemäß Arbeitsblatt W405 
DVGW, 

 Allgemeines Wohngebiet (WA2) mit min. 48 m³/h gemäß Arbeitsblatt W405 
DVGW, 
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 Allgemeines Wohngebiet (WA3) mit min. 96 m³/h gemäß Arbeitsblatt W405 
DVGW, 

 für zwei Stunden als Löschwassergrundsicherung durch die Gemeinde zu erfol-
gen. Kann der Bedarf nicht durch die öffentliche Wasserversorgung (Hydranten-
netz) oder unerschöpfliche Wasserquellen zur Verfügung gestellt werden, ist der 
Löschwasserbedarf über unabhängige Löschwasserentnahmestellen (z.B. Lösch-
wasserbrunnen, Löschwasserteiche, etc.) sicherzustellen. Die Wasserentnahme-
stellen dürfen nicht weiter als 300 m vom jeweiligen Objekt entfernt sein. Die erste 
Löschwasserentnahmestelle sollte nicht weiter als 75 m Lauflinie von den entspre-
chenden Gebäuden entfernt sein. Der tatsächliche Löschwasserbedarf und die 
Lage der Löschwasserentnahmestellen sind mit dem Gemeinde-/ Samtgemeinde-
/Stadtbrandmeister festzulegen. Dies entspricht der Fachempfehlung "Löschwas-
serversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrsflächen" der AGBF, des DFV 
und des DVGW (Stand 04/2018). 

2. Werden in den geplanten Gebietstypen größere Objekte angesiedelt (z.B. Alten- 
und Pflegeheime, Sonderbauten u. ä.) ist zum vorhandenen Grundschutz zusätz-
lich Löschwasser für den Objektschutz erforderlich. Die erforderliche Löschwas-
sermenge für den Objektschutz richtet sich nach der Art und der Größe des Ob-
jektes. 

3. Liegen Gebäude mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt oder 
liegt die oberste Wandöffnung oder sonstige Stellen die zum Anleitern bestimmt 
sind mehr als 8 m über der Geländeoberfläche, sind befestigte Zu - und Durchfahr-
ten erforderlich und entsprechende Wendemöglichkeiten (Wendehammer) für 
Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von bis zu 10 t und einem zulässigen Ge-
samtgewicht bis zu 16 t vorzusehen. § 1 DVO-NBauO 

Hinweis: 

Zu allen Grundstücken und Gebäuden sollte eine Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungs-
fahrzeuge in einer Breite von mindestens 3,00 m vorgesehen werden. (§ 4 NBauO in 
Verbindung mit §§ 1 und 2 DVO-NBauO und der Richtlinie über Flächen für die Feuer-
wehr) 

 

- Archäologische Denkmale 

Die Kreisarchäologie des Landkreises Gifhorn gibt am 25.10.2021 folgende Hin-
weise: 

Nach Unterlagen und Wissen der Kreis- und Stadtarchäologie Gifhorn sind in dem ge-
planten Bereich keine Bodendenkmale bekannt. Gegen das o. g. Vorhaben bestehen 
daher aus Sicht der Bodendenkmalpflege keine Bedenken. Die für die Erschließung 
des Baugebiets notwendigen Erdeingriffe (Oberbodenabtrag und Kanalarbeiten) sind 
jedoch sobald wie möglich der Kreis- und Stadtarchäologie Gifhorn (Dr. Ingo Eichfeld; 
ingo.eichfeld@gifhorn.de; Tel. 05371/3014) mitzuteilen, damit eine archäologische 
Kontrolle stattfinden kann. 

Es ist nicht auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäologische Denkmale auf-
treten, die dann unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem ehrenamt-
lich Beauftragten für archäologische Denkmalpflege gemeldet werden müssen (§ 14 
Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz – NDSchG). Möglicherweise auftre-
tende Funde und Befunde sind zu sichern, die Fundstelle unverändert zu belassen und 
vor Schaden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 
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- Boden 

Die Untere Boden- und Immissionsschutzbehörde gibt am 25.10.2021 folgende 
Hinwiese: 

Aufgrund der ehemaligen Gärtnerei innerhalb des Planungsgebietes können schädli-
che Bodenveränderungen nicht ausgeschlossen werden und sollten im weiteren Pla-
nungsvorhaben Berücksichtigung finden. 

Das LBEG gibt am 29.10.2021 folgende Hinweise: 

Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir einige allgemeine Hinweise zu den Maß-
nahmen der Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeinträchtigungen. Vorhande-
ner Oberboden sollte aufgrund § 202 BauGB vor Baubeginn schonend abgetragen und 
einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt werden. Um dauerhaft negative Aus-
wirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche zu vermeiden, sollte der 
Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete Maß-
nahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen, Baggermatten) geschützt werden. Boden 
sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von 
Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und 
entsprechend vor Witterung geschützt vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 19639). 
Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unter-
schiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flä-
chen sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastun-
gen ausgelegt werden. Besonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den 
Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um Strukturschäden zu vermeiden. Der Ge-
obericht 28 „Bodenschutz beim Bauen“ des LBEG dient als Leitfaden zu diesem 
Thema. 

Laut den Datengrundlagen des LBEG sind die Flächen des Plangebietes als Erwar-
tungsflächen für Bodenbelastungen ausgewiesen. 

Der langjährige Bergbau im Harz führte in Teilen des Harzvorlandes zu erheblichen 
Schwermetallbelastungen in den Böden der Flussauen. Bei den Schwermetallbelas-
tungen handelt es sich um Stoffe wie Blei, Cadmium, Zink und Arsen. Es besteht die 
Möglichkeit, dass die Flächen im Plangebiet dadurch belastet wurden. Wir empfehlen 
die Kennzeichnung in den Planungsunterlagen und der Planzeichnung/Planzeichener-
klärung. Nähere Informationen zu den Flächen können bei der zuständigen Unteren 
Bodenschutzbehörde eingeholt werden.  

Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hin-
weise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-
Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen 
keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geo-
technischen Bericht. 

Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des ge-
otechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der 
DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
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- Landwirtschaftliche Emissionen 

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen gibt am 26.10.2021 folgende Hinweise: 

Zwischen Turnhalle und nördlichen Geltungsbereich I liegt die Satellitenanlage der ört-
lichen Biogasanlage WEMA. Die Biogasanlage liegt in der Gemarkung Müden und wird 
von den hiesigen Landwirten betrieben. Durch die Stromerzeugung- bzw. Verarbeitung 
entstehen Immissionen, die in den Geltungsbereich hineinwirken und von den Nutzern 
als ortsüblich zu tolerieren sind. Desgleichen sind Immissionen als ortsüblich zu tole-
rieren, die durch die Bewirtschaftung der nördlich angrenzenden Ackerflächen entste-
hen.  

Die Planung verursacht keine Kompensationsansprüche.  

Sofern der Satellitenstandort auch zukünftig in uneingeschränkter Form weiter erhalten 
bleiben kann erheben wir zur Planung im Grundsatz keine Bedenken und bitten um 
Berücksichtigung unserer ergänzenden Hinweise. 

 

 

7.0 Ablauf des Planaufstellungsverfahrens  

 

7.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde verzich-
tet.  

 

7.2 Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und Nachbar-
gemeinden 

Auf die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde verzichtet. 

 

7.3 Öffentliche Auslegungen / Beteiligungen der Behörden, sonstiger Träger öffent-
licher Belange und Nachbargemeinden 

Zum Planverfahren nach § 13a und § 13b BauGB hat gem. § 3 Abs. 2 BauGB die öf-
fentliche Auslegung innerhalb der nach Auffassung der Gemeinde angemessenen Frist 
in der Zeit vom 21.09.2021 bis zum 26.10.2021 stattgefunden. Die Behörden, sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden gem. § 4 Abs. 2 bzw. 
§ 2 Abs. 2 BauGB mit Datum vom 20.09.2021 angeschrieben und zu einer Stellung-
nahme innerhalb der Auslegungsfrist aufgefordert. 
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8.0 Verfahrensvermerk 

Die Begründungen zum Bebauungsplan sowie zur örtlichen Bauvorschrift haben mit 
den dazugehörigen Beiplänen gem. § 13a und § 13b Abs. 4 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB 
vom 21.09.2021 bis 26.10.2021 öffentlich ausgelegen. 

Sie wurden in der Sitzung am 27.10.2021 durch den Rat der Gemeinde Müden (Aller) 
unter Berücksichtigung und Einschluss der Stellungnahmen zum Bauleitplanverfahren 
beschlossen. 

 

Müden (Aller), den 22.11.2021 

 

gez. Lutz Hesse Siegel 

(Gemeindedirektor)  
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Anhang: Artenliste 

Um eine möglichst große Gestaltungsbreite für die Eigentümer zuzulassen, enthält die Liste eine Vielzahl heimischer 
Arten. Ein großer Teil der Pflanzen ist jedoch nicht bzw. nur bedingt standortgerecht. Zur Vergrößerung des ökologischen 
Wertes und zur Einsparung von Kosten für Pflege und Ersatz sollte deshalb auf die mit * gekennzeichneten standortge-
rechten Arten zurückgegriffen werden; feuchte Standorte treten in den Bauflächen nicht auf und werden daher nicht be-
rücksichtigt. Die besonders empfohlenen Gehölze der potentiell natürlichen Vegetation sind zusätzlich mit + gekennzeich-
net. 
Bei der Beschaffung der Gehölze ist darauf zu achten, dass die genannten Wildformen und nicht Zuchtformen (erkennbar 
an Namenszusätzen) geliefert werden. 
Die angegebenen Größen sind Endmaße bei freiem Stand und guter Entwicklung. Sie werden z.B. bei Gehölzgruppen 
und Hecken nicht erreicht.  
 

Artenliste 1 Baumartige Gehölze 

 
Große Laubbäume:  Höhe/Breite 

Spitzahorn * Acer platanoides 30/10 
Bergahorn *+ Acer pseudoplatanus 40/15 
Schwarzerle * Alnus glutinosa 25/08 
Sandbirke * Betula pendula 25/06 
Rotbuche *+ Fagus silvatica 40/25 
Esche *+ Fraxinus excelsior 40/15 
Walnuss * Juglans regia 30/15 
Schwarzpappel Populus nigra 30/20 
Zitterpappel * Populus tremula 30/15 
Traubeneiche *+ Quercus petraea 30/20 
Stieleiche *+ Quercus robur 30/20 
Silberweide Salix alba 25/10 
Winterlinde *+ Tilia cordata 25/20 
Feldulme * Ulmus carpinifolia 30/15 
Bergulme Ulmus glabra 30/20 
Sommerlinde *+ Tilia platyphyllos 25/20 
 
Mittelgroße und kleine Laubbäume: Höhe/Breite 

Feldahorn *+ Acer campestre 15/06 
Hainbuche *+ Carpinus betulus 20/10 
Vogelkirsche *+ Prunus avium 20/10 
Mehlbeere * Sorbus aria 10/06 
Eberesche (Vogelbeere) *+ Sorbus aucuparia 15/06 
Elsbeere Sorbus torminalis 15/06 
hochstämmige heimische Obstbäume *+ 
 

Artenliste 2 Strauchartige Gehölze 

 
Sträucher:  Höhe/Breite 

Roter Hartriegel *+ Cornus sanguinea 4,0/3,0 
Hasel *+ Corylus avellana 6,0/4,0 
Liguster * Ligustrum vulgare 5,0/3,0 
Heckenkirsche *+ Lonicera xylosteum 5,0/3,0 
Schlehe *+ Prunus spinosa 6,0/4,0 
Faulbaum *+ Rhamnus frangula 5,0/3,0 
Hundsrose *+ Rosa canina 3,0/3,0 
Brombeere * Rubus fruticosus 3,0/3,0 
Ohrweide Salix aurita 3,0/3,0 
Salweide * Salix caprea 6,0/3,0 
Schwarzer Holunder *+ Sambucus nigra 7,0/5,0 
Purpurweide *+ Salix purpurea 
Hauf(Korb-)weide *+ Salix viminalis 
Kornelkirsche * Cornus mas 8,0/5,0 


